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Das Urteil im BassanesuProzeB
Das Bundesstrafgericht hat am Samstagnachmittag in Lugano das mit
Spannung erwartete Urteil über Bassanesi und seine Mitangeklagten
verkündet. Es lautet für Bassanesi auf vier Monate Gefängnis, ab-
züglich der seit dem 2. August ausgestandenen Untersuchungshaft.
Die übrigen Angeklagten wurden von Schuld und Strafe frei erklärt.
Aufnahmen von D. Feuerstein

Nach dem Urteil. Das Publikum
drängt sich zum Auto, in welchem

Bassanesi wieder ins Gefängnis
geführt wird. Schon am

kommenden Montag hat
seine Strafe abge-
büßt und wird in

Freiheit gesetzt

^ ährend der Verteidigungsrede Moro-Giafferis (X)

Bundesrichter Soldati,
Präsident des Bundesstrafgerichts,

der die Verhandlungen leitete

Der tessinische Staatsanwalt
Gallacchi vertrat als außerordent-
lidier Bundesanwalt die Anklage
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